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Zukauf von Futtermittel_LW 
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Zukauf von Futtermitteln 
 
Es sind alle Futtermittelzukäufe aufzuzeichnen. Es muss ersichtlich sein, woher das Futtermittel stammt, dass es 
den Vorgaben der aktuell gültigen EU-BIO-VO entspricht und für welche Tiere es eingesetzt wird. Kaufbelege und 
Sackanhänger müssen aufbewahrt und bei der Kontrolle vorgelegt werden. Bei der Kontrolle müssen neben den 
Aufzeichnungen zu den Futterzukäufen auch Rationsberechnungen der Tiere vorgelegt werden. 
 

Datum Art und Menge des 
Futtermittels Status  Eingesetzt für 

folgende Tiere 

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


